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„wertenden Gesamtbetrachtung des Nötigungsmittels und des Nötigungszwecks, die zueinander 

in Relation zu setzen sind (sog. „Zweck-Mittel-Relation"), so dass die Verwerflichkeit nicht allein 

nach dem eingesetzten Mittel oder dem angestrebten Zweck zu beurteilen ist" (vgl. BVerfG, Be-

schluss vom 26.07.1990 - 1 BvR 237/88; BVerfG, Beschluss vom 24. 10. 2001 - 1 BvR 1190/90 

u. a.; Dölling/Duttge/König/Rössner, Gesamtes Strafrecht, 4. Auflage 2017, Rdnr. 28). 

Bei der einzelfallbezogenen Abwägung hat das Gericht bei der Auslegung und Anwendung von § 

240 Abs. 2 StGB der grundlegenden Bedeutung von Art. 8 Abs. 1 GG sowie der Bedeutung des 

Art. 20a GG Rechnung zu tragen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat zum Schutz der Versammlungsfreiheit vor übermäßigen 

Sanktionen für die Anwendung und Auslegung der Verwerflichkeitsklausel nach § 240. Abs. 2 

StGB besondere Anforderungen aufgestellt (vgl. BVerfGE 69, 315; BVerfGE 87, 399; BVerfGE 

104, 92). Die Abwägung der Zweck-Mittel-Relation hat sich dabei am Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit zu orientieren, insbesondere sind Art und Maß der' Auswirkungen auf Dritte und deren 

Grundrechte zu berücksichtigen. Zentrale Abwägungselemente sind hierbei Dauer und Intensität 

der Aktion, deren vorherige Bekanntgabe, mögliche Ausweichmöglichkeiten, die Dringlichkeit der 

Blockade sowie auch der Sachbezug zwischen den in der Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten 

Personen und dem Gegenstand des Protestes. Dabei steht dem Strafgericht keine Bewertung 

zu, ob das Anliegen der Demonstranten als nützlich und wertvoll oder als missbilligenswert ein-

geschätzt wird. Je mehr jedoch ein Zusammenhang zwischen den ausgelösten Behinderungen 

und dem Versammlungsthema besteht, um so eher mag eine Beeinträchtigung der Freiheitsrech-

te unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls eher als sozial erträglich ange-

sehen werden. Demnach ist im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen, ob und inwieweit die 

Wahl des Demonstrationsortes und der konkreten Ausgestaltung sowie der betroffenen Personen 

einen Bezug zum Versammlungsthema haben (BVerfGE 104, 92 [112]). Der Kommunikations-

zweck ist dabei im Rahmen der Verwerflichkeitsklausel des § 240 Abs. 2 StGB zu berücksichti-

gen, nicht erst bei der Strafzumessung. Auch ist ein Sachbezug nicht nur dann anzunehmen, 

wenn die Versammlung an Orten abgehalten wird, an denen sich die verantwortlichen Entschei-

dungsträger und Repräsentanten für die den Protest auslösenden Zustände aktuell aufhalten oder 

institutionell ihren Sitz haben (BVerfGE Beschluss vom 07.03.2011 -1 BvR 388/05 -, 1, [43]). 

Diese verfassungsrechtlichen Anforderungen waren seitens des Gerichts bei der Abwägung ein-

zubeziehen und entsprechend im Rahmen der Verwerflichkeitsprüfung zu gewichten. 
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Zunächst war zu konstatieren, dass die Versammlung - unter Anwendung des Beschlusses des 

Bundesverfassungsgerichts vom 07.03.2011 (BVerfGE Beschluss vom 07.03.2011 - 1 BvR 

388/05 -, 1, [32]) - unter den Versammlungsbegriff des Art. 8 GG fällt. Eine Unfriedlichkeit begrün-

dende „Gewalttätigkeit" liegt nämlich nicht schon bei bloßen Behinderungen Dritter, sondern erst 

bei „aggressive Ausschreitungen gegen Personen oder Sachen" vor. Auch hält das Bundesver-

fassungsgericht in eben diesem Beschluss fest, dass eine Sitzblockade, die die Erregung öffent-

licher Aufmerksamkeit für bestimmte politische Belange bezweckt, den Schutz der Versamm-

lungsfreiheit eben nicht entfallen lässt (BVerfGE Beschluss vom 07.03.2011 - 1 BvR 388/05 -, 1, 

[35]). Die Versammlung fand friedlich und ohne aggressive Ausschreitungen statt. Etwaige An-

haltspunkte, dass es zu einem unfriedlichen Ablauf kam, gab es nach der erfolgten Beweisauf-

nahme keine. Es handelte sich daher um ein friedliches Versammlungsgeschehen, das auch oh-

ne vorherige Anmeldung dem Schutz des Art. 8 GG unterfällt. Auch die Ausrichtung auf eine brei-

te, mediale öffentliche Aufmerksamkeit der Aktionen lässt den Schutz des Art. 8 GG für die Ver-

sammlungen nicht entfallen. 

Der Schutz der Rechtsgüter Dritter - hier der blockierten Autofahrer und deren Fortbewegungs-

freiheit - begrenzt aber das Selbstbestimmungsrecht der Versammlungsteilnehmer. Vorliegend 

war daher eine Abwägung des Kommunikationszwecks im Verhältnis zum eingesetzten Mittel 

vorzunehmen. 

Nach Maßgabe des Bundesverfassungsgerichts sind dabei insbesondere die Art und das Maß 

der Auswirkungen auf betroffene Dritte und deren Grundrechte zu berücksichtigen: Wichtige Ab-

wägungselemente sind hierbei die Dauer und die Intensität der Aktion, deren vorherige Bekannt-

gabe, Ausweichmöglichkeiten über andere Zufahrten, die Dringlichkeit eines blockierten Trans-

ports, aber auch der Sachbezug zwischen den in ihrer Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten 

Personen und dem Protestgegenstand (BVerfGE, Beschluss vom 07.03.2011 - 1 BVR 388/05 -, 

1, [39]). 

Bei der anschließenden Einzelfallabwägung war auch der Rechtsprechung des BGH zur Außer-

achtlassung von „Fernzielen" des Sitzblockierers durch das Gericht Rechnung zu tragen (vgl. 

BGHSt 35, 328 = NJW 1988, 1739). Im Lichte der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

vom 07.03.2011 ["...Kommunikationszweck nicht erst bei der Strafzumessung, sondern im Rah-

men der Verwerflichkeitsklausel gemäß § 240 Abs. 2 StGB, mithin bereits bei der Prüfung der 

Rechtswidrigkeit, zu berücksichtigen ..."] legt das Gericht die Rechtsprechung des BGH derart zu 

Grunde, dass eine  (Be-)Wertung des Fernziels „Klimawandel / Klimaschutz", welches die Aktio-

nen der „Letzten Generation" thematisieren, durch das Gericht außer Betracht zu bleiben hatte. 
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Ein Sachbezug zwischen dem Zweck der Aktion und den in der Fortbewegungsfreiheit beein-

trächtigten Personen lag vor. Die Autofahrer sind direkte Adressaten und Akteure der Mobilitäts-

wende. Der 'Zweck, Autofahrern direkt die tägliche Verkehrsbelastung durch den Berufsverkehr 

und den eigenen CO2-Ausstoß vor Augen zu führen, weist einen direkten Sachbezug zur Blocka-

de eben dieser Autofahrer auf. Nach dem Klimaschutz-Expertenrat der Bundesregierung sind die 

für 2030 anvisierten Klimaziele so gut wie nicht mehr erreichbar und dem Verkehrssektor kommt 

eine besondere Rolle beim erforderlichen „Paradigmenwechsel" zu: Die Verminderung der Emis-

sionen müsse 14mal so hoch sein (Zweijahresgutachten 2022, Expertenrat für Klimafragen, S. 

15f.). Autofahrer sind demnach keine Unbeteiligten, sondern maßgeblich für den CO2-Ausstoß 

verantwortlich und damit Teil der Klimaproblematik. Mithin besteht eine direkte Mittel-Zweck-Rela-

tion. 

Bei der durch das Gericht nunmehr zu treffenden Abwägung der Mittel-Zweck-Relation war einer 

verfassungsrechtlichen Besonderheit Rechnung zu tragen: 

Das Bundesverfassungsgericht hat jüngst in seinem Beschluss vom 24.3.2021 — 111/R 2656/18, 

1 BvR 78/20, 1 BvIR. 96/20, 1 BvR 288/20 - klargestellt, dass Art. 20a GG eine justiziable Rechts-

norm ist, „die den politischen Prozess zugunsten ökologischer Belange auch mit Blick auf die 

künftigen Generationen binden soll." Dabei erwächst aus Art. 20a GG eine objektivrechtliche 

Schutzpflicht des Staates, welche „auch die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefah-

ren des Klimawandels zu schützen" beinhaltet. 

Hier stellt das Bundesverfassungsgericht in Randnummern 185 und 186 insbesondere fest: 

„Geht das dieser Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen Verhaltens-

weisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden sind, nur noch zugelassen wer-

den, soweit sich die entsprechenden Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durch-

setzen können. Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei fortschreitendem 

Klimawandel aufgrund der immer intensiveren Umweltbelastungen immer weiter ab. 

Vor diesem Hintergrund begründen Vorschriften, die jetzt  CO2-Emissionen zulassen, eine unum-

kehrbar angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder CO2-Emissions-

menge, die heute zugelassen wird, das verfassungsrechtlich vorgezeichnete Restbudget irrever-

sibel verkleinert und CO2-relevanter Freiheitsgebrauch stärkeren, verfassungsrechtlich gebote-

nen Restriktionen ausgesetzt sein wird [...]. Zwar müsste CO2-relevanter Freiheitsgebrauch ir-

gendwann ohnehin im Wesentlichen unterbunden werden, weil sich die Erderwärmung nur anhal-

ten lässt, wenn die anthropogene CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre nicht mehr weiter 
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